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Schwerpunkte meiner Tätigkeit sind die Beratung und Vertretung im 
 
Arbeitsrecht,  Ehe- und Familienrecht, Erbrecht. sowie das Inkasso. 
 
Aber auch Fragen aus anderen Rechtsgebieten können beantwortet werden.  
 
Steuerrechtliche Aspekte einer Ehescheidung oder der Nachfolgeregelung für Ihren Betrieb können mit Herrn Steuerberater Dipl.-Finanzwirt Stefan Kruse geklärt werden.  
 
Bearbeitung u.a. von Verkehrsunfallsachen erfolgt schnell, zuverlässig und kompetent durch Herrn Rechtsanwalt Rainer Lübbers. Mit beiden Herren bin ich in Bürogemeinschaft verbunden. 
 
Seit Beginn meiner selbständigen Tätigkeit wurde ich von Gerichten mit Nachlasspflegschaften (z.T. mit umfangreicher Erbenermittlung) mit Betreuungen (Pflegschaften, 
Vormundschaften), Abwesenheitspflegschaften, später mit Testamentsvollstreckungen, Nachlassverwaltungen und Konkursverfahren betraut. 
 
Von Anfang an lagen meine Interessen im Arbeitsrecht, Ehe- und Familienrecht und Erbrecht.  
Dies sind denn auch neben dem Inkasso meine heutigen Tätigkeitsschwerpunkte.  
Inkasso (einschließlich der Zwangsversteigerung), u.a. wegen der jahrelangen Tätigkeit für eine Bank. 
 
Ihre Interessen vertrete ich mit Unterstützung von freundlichen, engagierten Mitarbeitern und moderner Bürotechnik. 
 
Bürovorsteherin ist Frau Brigitte Wendt  
 
 
Arbeitsrecht 
 
Sie haben die Kündigung schon erhalten?  
Die Kündigung droht?  
Sie haben eine Abmahnung erhalten?  
Ihr Arbeitsvertrag ist zum x-ten Mal befristet? 
Ich berate und vertrete Arbeitnehmer und Arbeitgeber.  
im Kündigungsschutzverfahren 
bei Erhalt oder Ausspruch einer Abmahnung 
bei Abschluss eines befristeten oder unbefristeten Arbeitsvertrages 
bei einer Auflösungsvereinbarung 
in Fragen des Sonderkündigungsschutzes (Mutterschutz, Schwerbehinderung, etc.)  
in Fragen der Urlaubsgewährung  
 
bei wirtschaftlich notwendigem Personalabbau 
 
bei Ausspruch oder Abwehr einer verhaltensbedingten Kündigung 
 
Selbstverständlich werden auch Lohn-/Gehaltsrückstände eingeklagt.  
Auch im Arbeitsrecht gilt: Vorsorgende Beratung hilft Geld sparen. 
 
Erbrecht 
 
Nach dem Erbfall helfe ich außergerichtlich oder gerichtlich bei der 
Durchsetzung bzw. Abwehr von Pflichtteilsansprüchen,  
Auseinandersetzungen von Erbengemeinschaften,  
auch mit Teilungsversteigerungen 
Nachlasssicherung ,  
Wahrnehmung von Testamentsvollstreckungen,  
Nachlassverwaltungen 
Abwicklung des Erbfalls  
Sind nicht alle Miterben bekannt, helfe ich bei der Suche der übrigen Erben bzw. der Beschaffung der für einen Erbscheinsantrag notwendigen Urkunden.  
Vor dem Erbfall 
berate ich im Zusammenhang mit Testamenten, Eheverträgen und Erbverträgen sowie Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen.  
entwerfe ich das Behindertentestament unter Berücksichtigung der jeweiligen Situation und den Bedürfnissen der Beteiligten besteht intensiver Beratungsbedarf, wenn eine überschuldete 
Person begünstigt werden soll, um zu vermeiden, dass die Gläubiger dieser Person nicht auf die Erbschaft zugreifen können.  ist die Planung von vorweggenommener Erbfolge auch unter 
steuerrechtlichen Gesichtspunkten möglich  
m Erbrecht gilt besonders: Vorsorgende Beratung hilft späteren Streit vermeiden 
Familienrecht 
Schwerpunkte meiner Tätigkeit im Familienrecht sind, die Ehescheidung, Unterhalt für Ehepartner und Kinder, Sorgerecht, Umgangsrecht, Zugewinnausgleich, Hausrat und Ehewohnung  
ch berate aber auch die zukünftigen Eheleute vor Eheschließung zur Frage, ob und gegebenenfalls was für ein Ehevertrag geschlossen werden sollte. Dabei sind unter Umständen die 
Gesichtspunkte einer zukünftigen Selbständigkeit, einer zukünftigen Erbschaft, usw. zu berücksichtigen.. 
Bei beabsichtigter Trennung berate ich über Fragen  
 
des Getrenntlebensunterhalts,  des Unterhalts für Kinder ( Düsseldorfer Tabelle) , des Sorgerechts,  
des Umgangsrecht des anderen Elternteils oder der Großeltern, des Zugewinnausgleichs,  der Auseinandersetzung gemeinsamen Vermögens oder gemeinsamer Schulden , der möglichen 
Zuweisung der Ehewohnung an den einen oder anderen Ehepartner  
 
Ziel jeglicher Tätigkeit sollte es sein, einen Rosenkrieg zu vermeiden, allein schon, um die Kosten niedrig zu halten. Ich berate und vertrete aber auch die nichteheliche Mutter im Hinblick 
auf ihren eigenen Unterhaltsanspruch an den Kindesvater,  bei Unterhaltsansprüchen der Eltern an die Kinder. Ich betreibe für meine Mandanten auch die Aufhebung einer eingetragenen 
Lebenspartnerschaft.  Auch im Ehe- und Familienrecht gilt: Vorsorgende Beratung hilft Geld sparen.  
 
Inkasso 
 
Arzt, Bauschlosser, Computerverkäufer, Dachdecker. Einrichtungshaus, Fahrlehrer... 
Offene Forderungen hat jeder. Meine Mitarbeiter und ich kümmern uns um Ihre Forderungen, beantragen Mahnbescheid, Vollstreckungsbescheid, reichen Klagen ein, versuchen die Gelder 
beizutreiben, achten aber auch darauf, dass die Kosten in einer vernünftigen Relation zur Höhe Ihrer Forderung stehen. Langjährige Erfahrung, das richtige Gespür und moderne 
Technologie führen häufig dazu, dass Ihre Forderungen doch noch beigetrieben werden. 

 


